
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 24. und 25. Oktober 2020 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 24. und 25. Oktober 2020 
unter Telefon 08321/86719. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 24. Oktober 2020: Bahnhof-Apotheke, Sonthofen, 
Bahnhofstraße 20, Telefon 08321/2843
am 25. Oktober 2020: Allgäu-Apotheke, Sonthofen, 
Grüntenstraße 24, Telefon 08321/83445

Oberstdorf, Fischen:
am 24. Oktober 2020: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon 08322/940700 (17.00 bis 19.00 Uhr) 
am 25. Oktober 2020: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon 08322/2121 
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 24. Oktober 2020: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452
am 25. Oktober 2020: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 24. Oktober 2020: Linden-Apotheke, Wiggensbach, 
Illerstraße 1, Telefon 08370/1525 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 25. Oktober 2020: Martinus-Apotheke, Waltenhofen, 
Rathausstraße 2, Telefon 08303/424 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 24. Oktober 2020: Rottach-Apotheke im Cambomed, 
Rottachstraße 71 – 73, Telefon 0831/592020
am 25. Oktober 2020: Sonnen-Apotheke, 
Bahnhofstraße 17, Telefon 0831/22749

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze;
Ausbau der „Bolsterlanger Steige“, Änderung des Durchlasses am 
Leithenbach, Bolsterlang

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Landkreis Oberallgäu, Kreistiefbauamt, beantragte beim Landratsamt 
Oberallgäu mit Antrag vom 09.06.2020 die Genehmigung für die Ände-
rung des Durchlasses am Leithenbach im Rahmen des Ausbaus der Kreis-
straße OA 5 auf dem Flur Nr. 1307/3, Gemarkung Bolsterlang.

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem.  
§§ 67, 68 WHG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
§ 7 Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Eine besondere ökologische Empfindlichkeit des Standortes ist nicht 
gegeben. Der Standort liegt nicht in einem der in Nr. 2.3 der Anlage 3 
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Einladung
zur 3. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung  
des Kreistages des Landkreises Oberallgäu 

am Freitag, 23.10.2020, um 9.00 bis vorauss. 13.00 Uhr, 

in der Festhalle Dietmannsried, Laubener Straße 24,  
87463 Dietmannsried

 Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
1.   Bekanntgaben
2.    Bürgschaft für die Klinikverbund Allgäu gGmbH –  

Absicherung von staatlichen Fördermitteln   
(Netzwerkerschließung, Digitalisierung und Brandschutz 
C-Bau am Klinikum Kempten) – Beschluss

3.    Mittelbereitstellung Kreisstraße OA 9  
Riedbergpass BA VI-VII – Beschluss

4.    Nordische Ski-WM – Sachstandsbericht Bau und  
Nachhaltigkeit/Regionalität

5.    Verkehrskonzept Oberallgäu/Mobilität – Sachstandsbericht 
und Beschluss zur Fortführung der Arbeitsgruppen

6.    Berichte aus den Gesellschaften für das  
Wirtschaftsjahr 2018 – Sozial-Wirtschaftswerk  
des Landkreises Oberallgäu – SWW

7.   Behandlung von Anträgen
8.   Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil:
…
gez: Indra Baier-Müller, Landrätin 51-288

Sonthofen, den 20. Oktober 2020
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

zum UVPG genannten Gebiete. Von den in § 2 Abs. 1 UVPG aufgeführten 
Schutzgütern sind vor allem die Schutzgüter Wasser und Natur (Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt) für die Bewertung der Umweltverträg-
lichkeit relevant.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben gem. den 
maßgeblichen Schutzkriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu besorgen sind. 

Im Zuge der Baumaßnahme der Kreisstraße muss auch der bestehende 
Durchlass des Leithenbachs verändert werden. Nachdem das Unterstrom 
der Verrohrung anschließende Gerinne eine zu geringe Leistungsfähigkeit 
besitzt, kommt es dort im Hochwasserfall zu Ausuferungen. Deshalb ist 
hier nun ein Rohrdurchlass mit DN 600 geplant, um die Situation im 
Notfall zu entschärfen. 

Grundlegend ist keine wesentliche Änderung der bestehenden Verhält-
nisse vorgesehen. Der Leithenbach wird in seiner Grundbeschaffenheit 
(Wassermenge, Fließrichtung) nicht verändert. Somit ist keine negative 
Auswirkung auf das Schutzgut Wasser zu befürchten. Gegenteilig wirkt 
sich das Vorhaben positiv auf den Hochwasserfall aus, da eine Überflu-
tungsgefahr des bebauten Flurstücks Nr. 1563 gemindert wird.

In der Gesamtplanung des Vorhabens zur Erneuerung der Kreisstraße wird 
auf ein gegebenes Biotop eingegangen. Hierzu wurden gem. dem land-
schaftspflegerischen Begleitplan vom Planungsbüro Geiger & Waltner 
vom 23.10.2019 entsprechende Maßnahmen zu einer möglichen Scha-
densprävention vorgesehen. Der hier abgehandelte Ausbau des Durch-
lasses am Leithenbach liegt zwar nicht in diesem Biotop, die genannten 
Maßnahmen in Bezug auf den Schutz der Artenvielfalt etc. werden hier 
aber trotzdem angewendet. Somit halten sich die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Natur stark in Grenzen und es sind keine nennenswerten nega-
tiven Auswirkungen zu befürchten.

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist.

gez.: Justin Martin 22.3-289


